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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Emmendingen – Straßenbauverwaltung 
(Schreiben vom 07.02.2022) 

A.1.1 Das o. g. Baugebiet grenzt direkt an die 
L104 sowie an die K5124. Damit sind stra-
ßenrechtliche Belange betroffen. 

Im Vorfeld zu diesem Vorhaben gab es be-
reits mehrere Abstimmungsgespräche. 
Das Plangebiet befindet sich aktuell je-
weils sowohl für die L104 als auch für die 
K5124 im Verknüpfungsbereich der Orts-
durchfahrt und ist daher anbaurechtlich 
wie die freie Strecke zu bewerten. 

Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf 
hin, dass die straßenrechtlichen Anbau-
verbote von 20 m für die Landesstraße 
und 15 m für die Kreisstraße zu beachten 
sind. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

In den erfolgten Abstimmungsgesprächen wurde so-
wohl mit dem Regierungspräsidium Freiburg Refe-
rat 47.1 – Baureferat Nord als auch mit dem Land-
ratsamt Emmendingen – Straßenbauverwaltung 
eine Reduzierung des grundsätzlich einzuhaltenden 
Anbauverbotes auf 8,5 m sowohl zur L104 als auch 
zur K5124 besprochen und dieser Reduzierung auf 
Grundlage der genannten Argumente und Vorprä-
gung innerhalb des umliegenden Siedlungsberei-
ches zugestimmt. Maßgebend sollte der Abstand 
der bestehenden Bestandsbebauung im Gebiet 
„Schmittin-Garten“ an der L104 sein. D.h., dass die 
Baugrenzen im vorliegenden Plangebiet „Kreuz-
acker“ sich an diesem Bestand bzw. Abstand orien-
tieren müssen, was – wie aus der Planung ersicht-
lich – eingehalten wurde. Der Abstand der Baufens-
ter beträgt durchgängig mindestens 8,5 m zum 
Fahrbahnrand. 

Des Weiteren wird auf die wohlwollende Stellung-
nahme des Regierungspräsidium Freiburg Refe-
rat 47.1 – Baureferat Nord in Ziffer A.14.1 ff. hinge-
wiesen. Die Ausnahmegenehmigung wird zu gege-
bener Zeit bei den entsprechenden Behörden bean-
tragt. 

Die plangebende Gemeinde hält daher begründet 
an der Reduzierung fest. 

A.1.2 In der zugesagten Verkehrsuntersuchung 
sind die verkehrlichen Auswirkungen ge-
nauer auf das umliegende Straßennetz zu 
beurteilen – insbesondere die Zufahrten 
zur L104 bzw. K5124 (Linksabbiegerspu-
ren, Notwendigkeit der zwei Zufahrten).  

Baulichen Änderungen an der L104 sowie 
an der K5124 sind frühzeitig mit dem 
RP Freiburg bzw. Straßenbauamt Em-
mendingen abzustimmen. 

Dem wird entsprochen. 

Vom Büro Fichtner WT, Freiburg, wurde ein Ver-
kehrsgutachten für das vorliegende Plangebiet er-
stellt, in dem auch die Linksabbiegerspuren und die 
beiden Zufahrten untersucht wurden. Das Gutach-
ten wird den Bebauungsplanunterlagen zur Offen-
lage voll umfänglich beigefügt und die Inhalte und 
Ergebnisse in die Planung eingestellt. 

Baulichen Änderungen an der L104 sowie an der 
K5124 wurden und werden frühzeitig mit dem Re-
gierungspräsidium Freiburg Referat 47.1 – Baurefe-
rat Nord und dem Straßenbauamt Emmendingen 
abgestimmt. 

A.1.3 Im zeichnerischen Teil sind die freizuhal-
tenden Sichtdreiecke an allen Zufahrten 
sowie das Planzeichen „Bereich ohne Ein- 
und Ausfahrt" mit aufzunehmen. 

Dem wird entsprochen. 

Die freizuhaltenden Sichtdreiecke sowie die Berei-
che ohne Ein- und Ausfahrt werden in den zeichne-
rischen Teil eingetragen. 

A.1.4 Wir bitten um weitere Verfahrensbeteili-
gung. 

Dem wird entsprochen. 
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Die weitere Verfahrensbeteiligung wird zugesagt. 

A.2 Landratsamt Emmendingen – Naturschutz 
(Schreiben vom 10.02.2022) 

A.2.1 Dem Bebauungsplan liegt neben einer 
„Kurzbegründung" (Stand: 22.09.2021) ein 
Umweltbericht mit integriertem Grünord-
nungsplan („Scoping", Büro Wermuth, 
Stand: 10.09.2021) sowie ein Arten-
schutzgutachten (Büro Zurmöhle, 
Stand: 05.12.2017) bei. 

Wesentliche Teile der Grünordnungspla-
nung (z. B. die Darstellung der vorgesehe-
nen Kompensationsmaßnahmen) fehlen 
noch und sollen „zur Offenlage konkreti-
siert werden". Dieser Teil der Unterlagen 
kann daher noch nicht geprüft werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Der vollständige Umweltbericht wird den Bebau-
ungsplanunterlagen zur Offenlage und Satzung bei-
gelegt. 

A.2.2 Der Planbereich des Baugebietes über-
schreitet den im Flächennutzungsplan ein-
gezeichneten Geltungsbereich deutlich. 
Wie in Ziffer 2.2 der Kurzbegründung aus-
geführt, ist der Bebauungsplan damit in 
Teilen nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. Mit Bezug auf die im Um-
weltbericht (z. B. in Ziffer 7, Abs. 1) er-
wähnte hohe naturschutzfachliche Bedeu-
tung des derzeitigen Gebietes muss kon-
sequenterweise das Bebauungsplange-
biet entsprechend verkleinert werden.  

Die geplante Anpassung in einem FNP-
Änderungsverfahren ist nicht begründet 
und trägt nicht zu einem sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden bei. Der Flä-
chenverbrauch für Wohnbebauung geht 
damit unverändert weiter, obwohl die Ge-
meinde Weisweil in den vergangenen Jah-
ren verschiedene Baugebiete (siehe Zif-
fer 1.1. der Kurzbegründung; das Bauge-
biet „Oberwört II" ist dort noch nicht aufge-
führt) entwickelt hat. 

Dem wird nicht gefolgt. 

Auf Grund der anhaltend hohen Nachfrage nach 
Wohnraum und Gewerbeflächen sowie der im Ort 
fehlenden, aber immens wichtigen Grundversor-
gung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Din-
gen des täglichen Bedarfes wird der Erweiterung 
des Plangebietes der Vorrang gegenüber dem Na-
turschutz gegeben. Durch die östliche, südliche und 
westliche Eingrünung des Sondergebietes und 
Mischgebietes sowie diverser grünordnerischer 
Maßnahmen zur Durchgrünung des Plangebietes 
werden zusätzlich interne Ausgleichsflächen und 
Grünverbindungen geschaffen, die den Eingriff in 
den Naturhaushalt minimieren.  

Zur vertiefenden Begründung wird zudem auf Zif-
fer 3 in der Begründung zur 9. punktuellen FNP-Än-
derung verwiesen. 

A.2.3 Außerdem ist zu ermitteln, ob die Streu-
obstbestände die in § 33a NatSchG ge-
nannte Flächengröße von 1.500 qm errei-
chen. Mit einer Verkleinerung des Plange-
biets (s. o.) könnte man Teile der Streu-
obstwiese erhalten.  

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Streuobstbestände weisen eine Flächengröße 
von ca. 3.252 m² auf und fallen somit in die Mindest-
größe gemäß § 33a NatSchG.  

Parallel zum Verfahren wird ein Antrag auf Umwand-
lung gemäß § 33a NatSchG Abs. 2 gestellt. Ein Aus-
gleich gemäß § 33a NatSchG Abs. 3 wird umge-
setzt. 

A.2.4 Aufgrund der hohen naturschutzfachlichen 
Wertigkeit des Gebiets stimmt auch die 
Naturschutzbeauftragte der Planung nicht 
zu. Sie regt an, Alternativen, insbesondere 

Dem wird gefolgt. 

Von Seiten der Gemeinde wurden die bestehenden 
Baulücken mit ca. 2,84 ha und die 
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der Nachverdichtung, zu prüfen, um mit 
weniger Flächenverbrauch den Wohn-
raumbedarf zu decken. 

Innenentwicklungspotenziale mit ca.0,59 ha – mithin 
3,4 ha im Herbst 2022 erhoben. Hiervon befinden 
sich lediglich ca. 0,5 ha im Eigentum der Gemeinde 
und betreffen Wohnbaugrundstücke in den Bauge-
bieten „Oberwörth II“ und „Obere Mühle“, die beide 
mit Bauverpflichtungen belegt sind. 

Anhand der um ein vielfaches größeren Zahl der pri-
vaten Baugrundstücke, die in großen Teilen bereits 
seit Jahrzehnten nicht bebaut werden, zeigen sich 
die Schwierigkeiten, diese Flächen für eine Wohn-
raumschaffung zu aktivieren. Die Gemeinde hat hier 
nur wenig bzw. gar keinen Einfluss auf den Willen 
der privaten Grundstückseigentümer. Der Wohn-
raumbedarf, aber auch der Bedarf nach Gewerbe-
flächen kann im Bestand nicht gedeckt werden. 

Auf Grund der anhaltend hohen Nachfrage nach 
Wohnraum und Gewerbeflächen sowie der im Ort 
fehlenden, aber immens wichtigen Grundversor-
gung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Din-
gen des täglichen Bedarfes wird der Erweiterung 
des Plangebietes der Vorrang gegeben. 

A.2.5 Da die Gemeinde Weisweil bei der Pla-
nung Wert auf einen sparsamen und res-
sourcenschonenden Umgang mit Grund 
und Boden legt, sollten bei den vorliegen-
den Varianten (vgl. Seiten 10 bis 12 der 
Kurzbegründung) die Planungsvariante B 
oder C gewählt werden, die die größte An-
zahl von Wohnungen ermöglichen. 

Dem wird in Teilen entsprochen. 

Die Variante A wurde nochmals überarbeitet und 
verdichtet, sodass hier eine Vermittlung zwischen 
notwendiger Dichte und dörflichem/ländlichem Er-
scheinungsbild des Baugebietes und gleichzeitig 
des Ortrandes gewahrt bleibt. 

A.2.6 Im Umweltbericht wird erwähnt, dass das 
Plangebiet eine hohe Bedeutung für das 
Landschaftsbild hat. Abhängig von der Be-
bauungsvariante und der Größe des Plan-
gebiets sollte bei der Grünordnung Wert 
auf eine gute innere Durchgrünung und 
Einbindung des Plangebiets gelegt wer-
den. Kompensationsmaßnahmen können 
hier allerdings nur dann anerkannt wer-
den, wenn es sich um öffentliche Flächen 
handelt. 

Dies wird berücksichtigt. 

Durch die östliche, südliche und westliche Eingrü-
nung sowie diverser grünordnerischer Maßnahmen 
zur Durchgrünung des Plangebietes werden zusätz-
lich interne Ausgleichsflächen und Grünverbindun-
gen geschaffen, die den Eingriff in den Naturhaus-
halt minimieren. Bei der Planung werden eine ange-
messene Durchgrünung und Einbindung des Plan-
gebietes angestrebt. Öffentliche Grünflächen wer-
den im Zuge der Offenlage benannt und bilanziert. 

A.2.7 Die bisher vorliegenden Teile des Umwelt-
berichtes sind fachlich korrekt ausgearbei-
tet und kommen zu nachvollziehbaren Er-
gebnissen.  

Die Bilanzierung des Eingriffs für das 
Schutzgut „Arten & Biotope" ist korrekt.  

Die Berechnung für das Schutzgut „Bo-
den" muss von der Unteren Bodenschutz-
behörde geprüft werden.  

Die Untere Naturschutzbehörde kann ei-
ner eventuell vorgesehenen schutzgut-
übergreifenden Kompensation 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen 
werden zur Offenlage konkretisiert. Eine frühzeitige 
Abstimmung mit der UNB wurde durchgeführt. 

Die rechtliche Sicherung der Kompensationsmaß-
nahmen über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
wird zugesichert. 
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zustimmen. Konkrete Maßnahmen zum 
naturschutzrechtlichen Ausgleich sind 
noch nicht benannt.  

Die rechtliche Sicherung der Kompensa-
tion soll über einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag erfolgen. Um den ökologischen 
Ausgleich mit den artenschutzrechtlich er-
forderlichen Maßnahmen kombinieren zu 
können, wird eine möglichst frühzeitige 
Abstimmung empfohlen. 

A.2.8 Schutzgebiete oder besonders geschützte 
Biotope sind nicht betroffen. Das Arten-
schutzgutachten ist methodisch ebenfalls 
korrekt erarbeitet, die naturschutzfachli-
che und -rechtliche Beurteilung ist plausi-
bel. 

Die vorgeschlagenen artenschutzrechtli-
chen Vermeidungs-, Minimierungs- und 
vorgezogenen Kompensationsmaßnah-
men (CEF-Maßnahmen) müssen noch im 
Bebauungsplan festgesetzt werden.  

Dem wird entsprochen. 

Zur Offenlage werden die gebietsinternen arten-
schutzrechtlichen Vermeidungs-, Minimierungs- und 
vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) im Bebauungsplan festgesetzt. 

A.2.9 Da die Wirksamkeit der vorgezogenen 
Kompensationsmaßnahmen vor dem Ein-
griff nachgewiesen sein muss, wird eine 
möglichst rasche Umsetzung der CEF-
Maßnahmen empfohlen. Insbesondere 
müssen geeignete Flächen für die Stand-
ortverlagerungen der 22 Käferbäume ge-
funden und die Umsiedelung der Bäume 
koordiniert werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Umsetzung der vorgezogenen CEF-Maßnah-
men und die Standortverlagerung der 22 Käfer-
bäume erfolgte frühzeitig im Winter 2022 / Frühjahr 
2023. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte in 
Abstimmung mit der UNB und wurde durch eine 
qualifizierte Umweltbaubegleitung koordiniert. 

A.3 Landratsamt Emmendingen – Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten 
(Schreiben vom 07.02.2022) 

Oberflächengewässer  

A.3.1 Niederschlagswasser 

Ein Großteil des B-Plangebietes liegt nach 
dem Vorabzug des „Gesamtentwässe-
rungsplans Weisweil" (Stand 12/2018) im 
Bereich der „Bauerwartungsfläche Kreuz-
acker". Nach dem Gesamtentwässerungs-
plan soll das anfallende Niederschlags-
wasser ortsnah versickert werden. 

Nach unserer Einschätzung sollte, um 
eine Verschlechterung der hydrologischen 
und hydraulischen Situation für Anlieger 
und Unterlieger zu vermeiden auf eine 
Niederschlagswassereinleitung in oberir-
dische Gewässer verzichtet werden. Das 
anfallende Niederschlagswasser sollte da-
her komplett versickert werden (ohne Not-
überlauf in die Kanalisation). 

Dem wird gefolgt. 

Zwischenzeitlich wurden sowohl hydrogeologi-
sche/bodenkundliche Gutachten eingeholt als auch 
Entwässerungskonzepte erstellt. Die Ergebnisse 
sind – soweit in der verbindlichen Bauleitplanung 
möglich – in den Bebauungsplan eingeflossen. Die 
Untersuchungen/Gutachten und Konzepte werden 
den Bebauungsplanunterlagen voll umfänglich bei-
gefügt. 

Es ist vorgesehen das Oberflächenwasser in einer 
öffentlichen Anlage in Form einer Mulde/eines Be-
ckens zur Versickerung zu bringen. Die Anlage wird 
in der auf der Südseite des Plangebietes angeord-
neten Grünfläche in Abstimmung mit der geplanten 
Bepflanzung erstellt. Aus den hydrogeologische/ bo-
denkundliche Gutachten geht hervor, dass eine Ver-
sickerung unter Berücksichtigung von einzelnen 
Rahmenbedingungen problemlos möglich ist.  
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Sofern doch eine Einleitung in oberirdi-
sche Gewässer geplant werden würde, 
wäre hydraulisch nachzuweisen, dass die 
zusätzlichen Einleitemengen keine Ver-
schlechterung der Hochwassersituation 
für Anwohner der Gewässer bzw. für Un-
terlieger mit sich bringen. 

Das Oberflächenwasser der öffentlichen Verkehrs-
flächen wird über Straßeneinläufe gefasst und inner-
halb eines zur Versickerungsanlage führenden Re-
genwasserkanal DN 300-400 gesammelt.  

Die Grundstücke werden über geplante Hausan-
schlussleitungen DN 150 und Hausanschlusskon-
trollschächte DN 1000 an diesen geplanten Regen-
wasserkanal oder rückwärtig direkt an die Versicke-
rungsanlage angeschlossen. 

A.3.1.1 Dachbegrünung 

Durch die geplante Bebauung kommt es 
zu einer Flächenversiegelung. Diese Flä-
chen stehen dem natürlichen Wasser-
haushalt (beispielsweise Zwischenspei-
cherung und Verdunstung von Nieder-
schlagswasser) nicht mehr zur Verfügung. 

In Anlehnung an § 5 (1) und § 6 (1) Was-
serhaushaltsgesetz sollten nach unserer 
Einschätzung zur Verbesserung der Nie-
derschlagswasserrückhaltung, zur Erhö-
hung der Verdunstungsrate und zum Aus-
gleich der negativen mikroklimatischen 
Auswirkungen durch die Flächenversiege-
lung (stärkere Erwärmung des Gebiets 
v. a. im Sommer) die Dächer grundsätzlich 
begrünt werden!  

Wir empfehlen eine Substrathöhe von 
mind. 10 cm, damit in Trockenzeiten mehr 
Wasser für den Bewuchs gespeichert wer-
den kann. Eine Dachbegrünung kann sich 
auch positiv auf das Ortsbild, die Außen-
wirkung sowie die Niederschlagswasser-
rückhaltung auswirken. 

Dem wird in Teilen entsprochen. 

Für den geplanten Lebensmittelmarkt im Sonderge-
biet (SO) sowie in Teilen des Mischgebietes (MI) 
werden flache bzw. flach geneigte Dächer für die 
Hauptgebäude mit Herstellung einer Dachbegrü-
nung und der entsprechenden Substrathöhen fest-
gesetzt. In untergeordneten Teilen des Mischgebie-
tes (MI) werden aus gestalterischen Gründen Sattel-
dächer mit Dachneigung festgesetzt, die begrünt 
werden können. Im gesamten Plangebiet müssen 
die Dächer der Nebenanlagen flach und flach ge-
neigt mit Dachbegründung hergestellt werden. Die 
Substrathöhe bei den Hauptgebäuden wird mit min-
destens 10 cm und bei den Nebenanlagen mit min-
destens 8 cm festgesetzt. 

Grundwasser  

A.3.2 Im Plangebiet liegt der höchste Grundwas-
serstand (HHW) bei 169,80 m ü. NN. Bau-
liche Anlagen unterhalb des HHW sind 
wasserdicht und auftriebssicher auszufüh-
ren.  

Das Mittel der jährlichen Höchstwerte 
(MHW) beträgt 168,90 m ü. NN (Höhen-
system DHHN12, Statuszahl 130). Grün-
dungen unter MHW sind grundsätzlich un-
zulässig.  

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es werden entsprechende Festsetzungen zum 
HHW und MHW in den Bebauungsplan aufgenom-
men. 

A.3.3 Aufgrund der Lage im möglichen Einfluss-
bereich des geplanten Hochwasserrück-
halteraums Wyhl/Weisweil können sich 
die genannten Grundwasserstände mög-
licherweise ändern. Wir empfehlen daher, 
das Regierungspräsidium Freiburg, 
Ref. 53.3, zu beteiligen. 

Dem wird entsprochen. 

Das Ref. 52 – Gewässer und Boden – beim RP Frei-
burg wurde und wird im vorliegenden Bebauungs-
planverfahren beteiligt.  

Das Ref. 53.3 – Integriertes Rheinprogramm – beim 
RP Freiburg wird zur Offenlage mit beteiligt. 



Gemeinde Weisweil – Gemarkung Weisweil Stand: 26.07.2023 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
„Kreuzacker“   

Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung Seite 8 von 36 

Die umweltbezogenen Stellungnahmen sind grün hinterlegt. 

 

23-07-26 Abwägung BPL Kreuzacker FB_mit Kennzeichnung umweltbezogene Stellungnahmen (24-02-21).docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

Abwasser  

A.3.4 Gemäß der Begründung ist es vorgesehen 
ein Entwässerungskonzept zu erstellen 
und dieses bis zur Offenlage in den Be-
bauungsplan einzubinden. Diese Vorge-
hensweise wird begrüßt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Vom Büro Keller, Riegel, wurde ein Entwässerungs-
konzept für das vorliegende Plangebiet erstellt. Das 
Gutachten wird den Bebauungsplanunterlagen zur 
Offenlage voll umfänglich beigefügt und die Inhalte 
und Ergebnisse in die Planung eingestellt. 

A.3.5 Hinweise zur Erstellung des Entwässe-
rungskonzeptes: 

Gemäß Entwurf des Generalentwässe-
rungsplans, Kap. 4.1.3 ist eine Versicke-
rung des auf dieser Planfläche anfallen-
den Niederschlagswassers vorgesehen. 
Auch auf die übrigen Ausführungen in 
Kap. 4.1.3 wird verwiesen. 

Als Grundlage für die Erstellung des Ent-
wässerungskonzepts ist ein Versicke-
rungsgutachten erforderlich (mit Schich-
tenverzeichnis und Untersuchungen der 
Wasserdurchlässigkeit). 

Dem wird gefolgt. 

Es ist vorgesehen das Oberflächenwasser in einer 
öffentlichen Anlage in Form einer Mulde/eines Be-
ckens zur Versickerung zu bringen. Die Anlage wird 
in der auf der Südseite des Plangebietes angeord-
neten Grünfläche in Abstimmung mit der geplanten 
Bepflanzung erstellt. Aus den hydrogeo-logische/ 
bodenkundliche Gutachten geht hervor, dass eine 
Versickerung unter Berücksichtigung von einzelnen 
Rahmenbedingungen problemlos möglich ist.  

Das Oberflächenwasser der öffentlichen Verkehrs-
flächen wird über Straßeneinläufe gefasst und inner-
halb eines zur Versickerungsanlage führen-den Re-
genwasserkanal DN 300-400 gesammelt.  

Die Grundstücke werden über geplante Hausan-
schlussleitungen DN 150 und Hausanschlusskon-
trollschächte DN 1000 an diesen geplanten Regen-
wasserkanal oder rückwärtig direkt an die Versicke-
rungsanlage angeschlossen. 

A.3.6 Wasserversorgung  

A.3.6.1 Die Wasserversorgung der Gemeinde 
Weisweil erfolgt aus dem Tiefbrunnen 
Forchheimer Wald. Eine Erweiterung der 
Bebauung ist nur möglich, wenn die Ver-
sorgung mit Trink- und Brauchwasser ge-
sichert ist. 

Die wasserrechtlich erlaubte Wasserent-
nahmemenge aus dem Tiefbrunnen 
Forchheimer Wald beträgt 490.000 m³ pro 
Jahr und ein entsprechendes Wasser-
schutzgebiet ist festgesetzt. Zwischenzeit-
lich übersteigt die jährliche Entnahme-
menge aus dem Tiefbrunnen die wasser-
rechtlich erlaubte Menge, so dass kein 
ausreichender Schutz für die Entnahme-
stelle gewährleistet ist. 

Wir wissen, dass die Gemeinde Weisweil 
am Projekt Strukturgutachten Wasserver-
sorgung der Stadt Herbolzheim u. a. Kom-
munen beteiligt ist und das Ziel einer si-
cheren, zukunftsfähigen Wasserversor-
gung verfolgt. Allerdings bitten wir um Ver-
ständnis, dass wir bis zur Klärung des 

Dem wird gefolgt. 

Für die Sicherung der Trinkwasserversorgung für 
die Gemeinde Weisweil (sowie Stadt Endingen und 
Forchheim) liegt ein Antrag auf wasserrechtliche Er-
laubnis zur Erhöhung der Wasserentnahmemenge 
aus dem Brunnen Forchheimer Wald vor. Auf Grund 
der Entwicklung bereits im wirksamen FNP darge-
stellter Siedlungsflächen für den Lebensmittelmarkt 
und der nur kleinteiligen Erweiterung der FNP-Flä-
chen wird davon ausgegangen, dass die beantragte 
Tageswassermenge nach wie vor ausreichend ist. 
Dies auch vor dem Hintergrund, dass innerhalb des 
Sondergebietes (SO) „kleinflächiger Lebensmittel-
markt“ kein Wohnen und im Mischgebiet (MI) nur 
50 % Wohnen zulässig sein werden. 
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Wasserbedarfs dem Bebauungsplan und 
damit der Erweiterung der Bebauung nicht 
zustimmen können, da mit unserer Zustim-
mung die gesicherte Erschließung, auch 
mit Trinkwasser, sichergestellt sein muss. 

Altlasten und Bodenschutz  

A.3.7 Altlasten 

Altlasten-, Altlastenverdachtsflächen oder 
entsorgungsrelevante Flächen sind für 
das Bebauungsplangebiet nicht bekannt 
(Bodenschutz- und Altlastenkataster, 
Stand 31.12.2015). 

Offenkundige, bislang unbekannte An-
haltspunkte für das Vorliegen einer Altlast 
oder schädlichen Bodenveränderung im 
Zuge der geplanten Bebauung sind der 
Unteren Bodenschutz- und Altlastenbe-
hörde unverzüglich mitzuteilen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.8 Bodenschutz 

Für die in Anspruch genommenen Böden 
wurde bereits eine Eingriffs-Ausgleichsbi-
lanzierung nach Vorgabe der Arbeitshilfe 
des Umweltministeriums „Das Schutzgut 
Boden in der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung" durchgeführt. Die ausführ-
liche Berechnung ist der Offenlage beizu-
fügen. Bodenbezogene Ausgleichsmaß-
nahmen (z. B. Bodenverbesserungen) 
sollten in Erwägung gezogen werden. 

Unter http://udo.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/public/ stellt das Land BW Such-
raumkarten auf Gemeindeebene für po-
tenziell geeignete Bodenauftragsflächen 
zur Verfügung. Auf diesen Flächen kön-
nen fachtechnisch sachgerecht ausge-
führte Bodenaufträge als Bodenverbesse-
rung und damit als Kompensationsmaß-
nahme anerkannt werden. Sie bedürfen im 
Regelfall einer naturschutz- bzw. bau-
rechtlichen Genehmigung. 

Dies wird berücksichtigt.  

Eine ausführliche Berechnung erfolgt im Umweltbe-
richt in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. 

Bodenbezogene Ausgleichsmaßnahmen wie bspw. 
Bodenverbesserungen, wurden innerhalb des lau-
fenden Bebauungsplanverfahrens mit in Erwägung 
gezogen, können jedoch nicht realisiert werden. 

A.4 Landratsamt Emmendingen – Gewerbeaufsicht, Abfallrecht und Immissionsschutz 
(Schreiben vom 24.01.2022 und 08.02.2022) 

Immissionsschutz  

A.4.1 Den Unterlagen zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Kreuzacker" der Ge-
meinde Weisweil ist zu entnehmen, dass 
die „gutachtliche Stellungnahme Lärm" zur 
Offenlage nachgereicht wird. 

Eine abschließende Stellungnahme zum 
Immissionsschutz kann unsererseits erst 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Vom Büro für Schallschutz Dr. Wilfried Jans, Etten-
heim, wurde ein Schallgutachten für das vorliegende 
Plangebiet erstellt. Das Gutachten wird den Bebau-
ungsplanunterlagen voll umfänglich beigefügt und 
die Inhalte und Ergebnisse in die Planung einge-
stellt. 

http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
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erfolgen, sobald dieses schalltechnische 
Gutachten vorliegt. 

Abfallrecht  

A.4.2 Gegen o.g. Vorhaben bestehen von unse-
rer Seite aus keinen Bedenken, wenn un-
sere Stellungnahme und Anregungen in 
den Bebauungsplan übernommen wer-
den. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.3 Im Hinblick auf die abfallwirtschaftlichen 
Belange ist das Gesetz zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-
weltverträglichen Bewirtschaftung von Ab-
fällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz –  
KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I, 
Nr. 10, S. 212) sowie die jeweils hierzu er-
lassenen Verordnungen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten und anzu-
wenden. Hiernach gilt u. a. die Pflicht zur 
vorrangigen Verwertung von anfallenden 
Abfällen vor deren Beseitigung. Die Ver-
wertung von Abfällen, hierzu zählt auch 
Bodenaushub welcher nicht wieder vor Ort 
eingebaut wird, hat ordnungsgemäß (also 
im Einklang mit allen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften) und schadlos (Beeinträchti-
gungen des Wohls der Allgemeinheit sind 
nicht zu erwarten, insbesondere keine 
Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreis-
lauf) zu erfolgen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.4.3.1 Grundsätzlich gilt der Vorrang der Abfall-
vermeidung sowie nachfolgend in genann-
ter Rangfolge die Vorbereitung zur Wie-
derverwendung, das Recycling, die sons-
tige Verwertung (insbesondere energeti-
sche Verwertung und Verfüllung) vor der 
Beseitigung von Abfällen (§ 3 Abs. 19 bis 
26 und § 6 KrWG). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.4.3.2 Die Grundstücke innerhalb des Bebau-
ungsplans unterliegen dem Anschluss- 
und Benutzungszwang an die öffentliche 
Einrichtung Abfallentsorgung des Land-
kreises Emmendingen. Die anfallenden 
Abfälle sind deshalb der öffentlichen Ab-
fallentsorgung zu überlassen. 

Dies gilt auch für die Siedungsabfälle von 
Gewerbebetrieben. Diese haben ebenfalls 
Abfallbehälter des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers im angemessenen 
Umfang, mindestens aber einen Behälter, 
zu nutzen. 

In diesem Zusammenhang sind die Be-
lange der Müllabfuhr bei der Planung der 

Die Belange der Müllabfuhr wurden und werden bei 
der Erschließungs- und Bebauungsplanung der Er-
schließungsanlagen berücksichtigt.  

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 
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Erschließungsanlagen im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes mit ein-
zubeziehen. 

A.4.3.3 Die Vermischung, einschließlich der Ver-
dünnung, gefährlicher Abfälle mit anderen 
gefährlichen oder nicht gefährlichen Abfäl-
len, Stoffen oder Materialien ist unzulässig 
(Vermischungsverbot). Grundsätzlich sind 
anfallende Abfälle getrennt zu halten und 
zu behandeln, um den Anforderungen ei-
ner hochwertigen Verwertung gerecht zu 
werden (Getrennthaltungsgebot). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.4.3.4 Anfallender Bauschutt (z. B. bei Erschlie-
ßungsarbeiten) ist ordnungsgemäß und 
schadlos in einer zugelassenen Bau-
schuttrecyclinganlage zu verwerten; er 
darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mul-
den, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) be-
nutzt werden. Falls eine Verwertung auf-
grund der Verunreinigung u.a. mit Schad-
stoffen nicht möglich ist, ist dieser ord-
nungsgemäß auf einer entsprechend zu-
gelassenen Deponie zu beseitigen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.4.3.5 Unbrauchbare und/oder belastete Böden 
sind von verwertbarem Bodenaushub zu 
trennen und vorrangig (eventuell zuvor 
aufbereitet) der Verwertung oder einer zu-
lässigen Deponierung zuzuführen. Das 
Herstellen von Gemischen aus belasteten 
und unbelasteten Böden ist unzulässig. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.4.3.6 Bei der Ausweisung von Baugebieten und 
der Durchführung von Bauvorhaben sollte 
im Sinne von § 3 Abs. 3 Landeskreislauf-
wirtschaftsgesetz (LKreiWiG) im Rahmen 
der Abfallvermeidung ein Erdmassenaus-
gleich durchgeführt werden. Dabei werden 
durch die Festlegung von Straßen- und 
Gebäudeniveaus die bei der Bebauung 
anfallenden Massen an Bodenaushub vor 
Ort verwendet (sogenannter Erdmassen-
ausgleich). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.4.3.7 Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffli-
che Bodenbelastungen angetroffen, ist 
das weitere Vorgehen mit der Abfallrechts-
behörde des Landratsamt Emmendingen 
(07641/451-5203 o. 5216, E-Mail: 
gia@landkreis-emmendingen.de) abzu-
stimmen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.5 Landratsamt Emmendingen – Straßenverkehr 
(Schreiben vom 19.01.2022) 

A.5.1 Gegen die Planungsabsichten bestehen 
keine grundsätzlichen Bedenken. Die 

Dem wird gefolgt. 

mailto:gia@landkreis-emmendingen.de
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Erschließung des Bebauungsplangebietes 
über die L104 und die K5124 sehen wir als 
möglich an. Die Planung ist jedoch mit 
dem Regierungspräsidium Freiburg für die 
L104 und dem Straßenbauamt des Land-
kreises Emmendingen für die K5124 abzu-
stimmen, bzw. es sind die dafür straßen-
rechtlichen Zustimmungen und Ausnah-
megenehmigungen (z. B. von den gesetz-
lichen Anbauverboten It. Straßengesetz 
Baden-Württemberg) einzuholen.  

In den erfolgten Abstimmungsgesprächen wurde so-
wohl mit dem Regierungspräsidium Freiburg Refe-
rat 47.1 – Baureferat Nord als auch mit dem Land-
ratsamt Emmendingen – Straßenbauverwaltung 
eine Reduzierung des grundsätzlich einzuhaltenden 
Anbauverbotes auf 8,5 m sowohl zur L104 als auch 
zur K5124 besprochen und dieser Reduzierung auf 
Grundlage der genannten Argumente und Vorprä-
gung innerhalb des umliegenden Siedlungsberei-
ches zugestimmt. Maßgebend sollte der Abstand 
der bestehenden Bestandsbebauung im Gebiet 
„Schmittin-Garten“ an der L104 sein. D.h., dass die 
Baugrenzen im vorliegenden Plangebiet „Kreuz-
acker“ sich an diesem Bestand bzw. Abstand orien-
tieren müssen, was – wie aus der Planung ersicht-
lich – eingehalten wurde. Der Abstand der Baufens-
ter beträgt durchgängig mindestens 8,5 m zum 
Fahrbahnrand. 

Des Weiteren wird auf die wohlwollende Stellung-
nahme des Regierungspräsidium Freiburg Refe-
rat 47.1 – Baureferat Nord in Ziffer A.14.1 ff. hinge-
wiesen. Die Ausnahmegenehmigung wird zu gege-
bener Zeit bei den entsprechenden Behörden bean-
tragt. 

Die plangebende Gemeinde hält daher begründet 
an der Reduzierung fest. 

A.5.2 Bedingt durch den derzeitigen Ausbau der 
L104 mit der Verteilerinsel in Höhe des 
Flurstücks Nr. 2291 werden bauliche Ein-
griffe in die L104 nötig. Im Vorfeld haben 
bereits Abstimmungsgespräche mit den 
Straßenbaubehörden der Polizei und der 
Straßenverkehrsbehörde stattgefunden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5.3 Zur verkehrlichen Anbindung des Plange-
bietes gehören auch sichere fußläufige 
Verbindungen. Die Planungsvarianten A 
und B beinhalten jeweils eine bauliche 
Querungshilfe auf der L104, südlich der 
K5124.  

Wir bitten zu beachten, dass auch Fuß-
gänger aus südwestlicher Richtung zu er-
warten sind. Hier befindet sich das Bauge-
biet Schmittin-Garten. Da Fußgänger auch 
nur geringe Mehrwege scheuen, ist zu be-
fürchten, dass diese Verkehrsteilnehmer 
in Höhe der Ein- und Ausfahrt zum Ver-
brauchermarkt die L104 queren werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird eine Querungshilfe an der L104 im Südwes-
ten des Plangebietes und ein Zebrastreifen an der 
K5124 im Kreuzungsbereich eingerichtet, sodass zu 
Fuß gehende sowohl aus Norden als auch aus Sü-
den sicher zum Lebensmittelmarkt kommen. 

A.5.4 Eine weitere Optimierungsoption ist die 
Fortsetzung der fußläufigen Verbindung 
östlich der Querungshilfe zum Verbrau-
chermarkt. Bei Planvariante A führt der 
Gehweg in nördliche Richtung weiter und 

Dem wird gefolgt. 

Die sichere, fußläufige Erreichbarkeit wurde noch-
mals geprüft und die Wegebeziehungen und Zuwe-
gungen optimiert. 
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bei Planvariante B ist ein Gehwegstummel 
nur ansatzweise zu erkennen. In beiden 
Fällen ist davon auszugehen, dass Fuß-
gänger den direkten Weg über die vorge-
sehene Grünfläche und die Kundenstell-
plätze wählen. Hier sollte überplant wer-
den. 

A.5.5 Im Zuge der K5124 ist östlich des Knotens  
L104 ein Fußgängerüberweg in Form ei-
nes Zebrastreifens eingezeichnet. Die Ein-
richtung eines Fußgängerüberweges ist 
Sache des Straßenverkehrsrechts und un-
terliegt eigenen formalen Bestimmungen. 
Wir bitten daher den Zebrastreifen aus den 
zeichnerischen Teilen herauszunehmen. 

Dem wird nicht entsprochen. 

Die Darstellung des Fußgängerüberweges im städ-
tebaulichen Entwurf dient der Klarstellung, dass die-
ser im Zuge der Entwicklung des Baugebietes instal-
liert werden soll. Die notwendigen Formalitäten wer-
den mit dem Straßenverkehrsamt parallel abge-
stimmt und in die Wege geleitet. 

Es ist ein großes Anliegen der Gemeinde Weisweil, 
die fußläufige Erreichbarkeit zu optimieren und mit 
der Realisierung des Fußgängerüberweges die At-
traktivität und Verkehrssicherheit für die Bürger-
schaft zu steigern. 

A.5.6 Die Erschließung des südöstlichen Misch-
gebietes erfolgt durch eine Sackgasse an 
deren Ende eine Wendeanlage vorgese-
hen ist. Diese Wendeanlage ist so auszu-
gestalten, dass sie den Anforderungen ei-
nes zumindest 3-achsigen Müllfahrzeuges 
gerecht wird. Hierzu verweisen wir auf die 
einschlägigen Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen (RASt 06).  

Dem wird entsprochen. 

Die Wendeanlage ist für die Befahrbarkeit mit einem 
dreiachsigen Müllfahrzeug und gemäß der RASt 06 
dimensioniert. 

A.5.7 Die Erschließungsstraße selbst ist als 
Mischfläche geplant. Aufgrund des vor-
herrschenden Anliegerverkehrs und den 
zu erwartenden geringen Verkehrsstärken 
gehen wir damit konform. Wegen des ho-
hen Grades der individuellen Motorisie-
rung im ländlichen Raum empfehlen wir 
eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung 
über das gesetzliche Mindestmaß hinaus, 
damit die vorgesehenen Besucherpark-
plätze nicht auf Dauer durch Anwohner be-
legt werden. 

Dem wird entsprochen. 

Die Stellplatzverpflichtung wird den örtlichen Gege-
benheiten angepasst. 

A.5.8 Sobald das Ergebnis der angekündigten 
verkehrlichen Untersuchung vorliegt, kann 
im Rahmen der Offenlage eine weitere Be-
urteilung erfolgen. Wir gehen davon aus, 
dass im Verkehrsgutachten auch die 
Frage nach einer Linksabbiegespur auf 
der L104 behandelt wird. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Vom Büro Fichtner WT, Freiburg, wurde ein Ver-
kehrsgutachten für das vorliegende Plangebiet er-
stellt, in dem auch die Linksabbiegerspur untersucht 
wurde. Das Gutachten wird den Bebauungsplanun-
terlagen zur Offenlage voll umfänglich beigefügt und 
die Inhalte und Ergebnisse in die Planung einge-
stellt. 

A.5.9 Um die weitere Verfahrensbeteiligung wird 
gebeten. 

 

Die weitere Verfahrensbeteiligung wird zugesichert. 
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A.6 Landratsamt Emmendingen – Gesundheitsamt 
(Schreiben vom 11.01.2022) 

A.6.1 Seitens der Unteren Gesundheits- und 
Trinkwasserüberwachungsbehörde beste-
hen keine Einwände gegen die Neuauf-
stellung des o. g. Bebauungsplanes. 

Wir setzen voraus, dass im Rahmen der 
Erschließungsmaßnahmen die herzustel-
lenden Anlagen und Anlagenteile der öf-
fentlichen Wasserversorgung (Versor-
gungsnetz, Hausanschlussleitungen) in-
nerhalb des Planungsgebietes den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik wer-
den bei Realisierung des Plangebietes angewandt. 

Vom Büro Keller, Riegel, wurde ein Entwässerungs-
konzept für das vorliegende Plangebiet erstellt. Das 
Konzept wird den Bebauungsplanunterlagen zur Of-
fenlage voll umfänglich beigefügt und die Inhalte und 
Ergebnisse in die Planung eingestellt. 

A.6.2 Auf die Anzeigepflichten für Anlagen, die 
zur Entnahme oder Abgabe von Wasser 
ohne Trinkwasserbeschaffenheit im Sinne 
der Trinkwasserverordnung bestimmt sind 
(z. B. Regenwassernutzungsanlagen) und 
die ggf. zusätzlich zu den Trinkwasserin-
stallationen hergestellt bzw. betrieben 
werden ist hinzuweisen (TrinkwV § 13 
Abs. 4). Zudem ist gem. § 17 Abs. 6 auf 
eine regelkonforme Herstellung sowie den 
regelkonformen Betrieb entsprechender 
Anlagen hinzuweisen (z. B. Sicherungs-
einrichtungen). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgen entsprechende Hinweise in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften. 

A.6.3 Hinsichtlich grundwasser- bzw. altlasten-
relevanter Belange wird auf die fachliche 
Zuständigkeit des Amtes für Wasserwirt-
schaft und Bodenschutz verwiesen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.4 Bei der Grünflächenplanung, insbeson-
dere bei Wohnbebauung, sollte auf aller-
gene Pflanzen wie Hasel, Erle, Birke sowie 
auf stark giftige Gewächse verzichtet wer-
den. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die erwähnten allergenen sowie stark giftigen Pflan-
zen werden aus der Pflanzliste der Bebauungsvor-
schriften genommen. 

A.7 Landratsamt Emmendingen – Vermessung 
(Schreiben vom 05.01.2022) 

A.7.1 Das Vermessungsamt hat grundsätzlich 
keine Bedenken. 

Die europäische Richtlinie INSPIRE und 
das Geodatenzugangsgesetz Baden-
Württemberg verpflichten die Kommunen 
ihre Bauleitplanung standardisiert bereit-
zustellen. Hierzu ist ein einheitliches Aus-
tauschformat erforderlich. Am 5. Oktober 
2017 hat der IT-Planungsrat den Standard 
"XPIanung" als verbindliche Anwendung 
für den Austausch im Bau- und Planungs-
bereich beschlossen. Für IT-Verfahren 

Dem wird entsprochen. 

Die Bebauungsplanunterlagen werden xplanungs-
konform abgegeben. 
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wurden folgende Umsetzungsfristen für 
die Konformität festgelegt: 

▪ mit Beschlussfassung – für IT-Verfah-
ren, die neu implementiert oder in we-
sentlichem Umfang überarbeitet wer-
den, 

▪ maximal fünf Jahre nach Beschluss-
fassung für andere IT-Verfahren 

Wir regen an, das neue Austauschformat 
von den Planfertigern einzufordern. 

A.8 Landratsamt Emmendingen – Landwirtschaft 
(Schreiben vom 13.01.2022) 

A.8.1 Die von o. g. Vorhaben betroffene Fläche 
ist in der digitalen Flurbilanz als Vorrang-
flur Stufe I ausgewiesen. Es handelt sich 
um kleine Flurstücke mit unterschiedlichen 
Nutzungen, überwiegend kleine Grünland- 
und Streuobstflächen. Die Flächen sind 
agrarstrukturell weniger bedeutsam. Die 
Flurstücke 2294-2297 werden als Grün-
land sowie Biotop mit landwirtschaftlicher 
Nutzung bewirtschaftet.  

Wir bitten darum, die beiden betroffenen 
Bewirtschafter frühzeitig über die geplante 
Maßnahme zu informieren, um Probleme 
im Rahmen des gemeinsamen Antrags 
oder ggf. Rückforderungen und Sanktio-
nen zu vermeiden. 

Dem wird entsprochen. 

Die Bewirtschafter wurden bzw. werden frühzeitig 
über die Planungen informiert. 

A.8.2 Aufgrund des durch die extensive Bewirt-
schaftung entstandenen hohen ökologi-
schen Wertes der Flächen werden um-
fangreichere Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen notwendig.  

Hinsichtlich des Flächenverbrauchs sind 
die im weiteren Verfahren noch zu benen-
nenden externen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen nicht auf hochwertigen land-
wirtschaftlichen Produktionsflächen zu 
planen. Laut § 15 (3) BNatSCHG ist bei 
der Inanspruchnahme von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle 
Belange Rücksicht zu nehmen, insbeson-
dere sind für die landwirtschaftliche Nut-
zung besonders geeignete Böden nur im 
notwendigen Umfang in Anspruch zu neh-
men. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der 
Ausgleich oder Ersatz auch durch Maß-
nahmen der Wiedervernetzung von Le-
bensräumen oder durch Bewirtschaf-
tungs- oder Pflegemaßnahmen, die der 
dauerhaften Aufwertung des Naturhaus-
haltes oder des Landschaftsbildes dienen, 

Dies wird berücksichtigt.  

Für externe Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen 
werden überwiegend Waldflächen aus dem Öko-
konto der Gemeinde Weisweil in Anspruch genom-
men. Weiterhin erfolgt auf bestehenden Grünland-
flächen die Anpflanzung von Streuobstbäumen so-
wie kleinflächig, als artenschutzrechtlicher Aus-
gleich, die Anlage eines Reptilienbiotops.  

Hochwertige landwirtschaftliche Produktionsflächen 
werden nicht in Anspruch genommen. 

Die geplanten Streuobstwiesen können weiterhin 
landwirtschaftlich als Grünlandflächen genutzt wer-
den. 
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erbracht werden können, um möglichst zu 
vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung 
genommen werden. Laut § 15 (6) 
NatSchG ist bei einer geplanten Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen für Ersatz- und Aus-
gleichsmaßnahmen die zuständige Land-
wirtschaftsbehörde bei der Auswahl der 
Flächen frühzeitig zu beteiligen. 

A.8.3 Laut § 1a (2) BauGB ist beim Aufstellen 
von Bauleitplänen grundsätzlich darauf zu 
achten, dass mit Grund und Boden spar-
sam umgegangen wird.  

Aus landwirtschaftlicher Sicht sollte des-
halb im Hinblick auf den wachsenden Flä-
chenverbrauch bei neuen Wohngebieten 
eine stärker verdichtete Bebauung ent-
sprechend den in den Planungsunterlagen 
vorgestellten Varianten 2 oder 3 gewählt 
werden. 

Dem wird in Teilen entsprochen. 

Die Variante A wurde nochmals überarbeitet, so-
dass hier eine Vermittlung zwischen notwendiger 
Dichte und dörflichem/ländlichem Erscheinungsbild 
des Baugebietes und gleichzeitig des Ortrandes ge-
wahrt bleibt. 

A.8.4 Wir weisen darauf hin, dass das geplante 
Gebiet in einer von Landwirtschaft gepräg-
ten Umgebung liegt und an landwirtschaft-
liche Nutzflächen angrenzt.  

Hier kann es auch bei Einhaltung einer gu-
ten fachlichen Praxis zeitweise zu Emissi-
onen wie Lärm, Staub und Gerüchen kom-
men. Laut der Bekanntmachung über die 
Mindestabstände bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von 
Umstehenden und Anwohnern des Bun-
desamtes für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit vom 27. April 2016 
wird zugrunde gelegt, dass bei Spritz- und 
Sprühanwendungen von Pflanzenschutz-
mitteln in Flächenkulturen zwei Meter und 
in Raumkulturen fünf Meter nicht unter-
schritten werden.  

Im vorliegenden Bebauungsplan, Varian-
ten 1-3, sind durch die vorgesehenen Re-
tentionsflächen und Grünstreifen bereits 
Abstandsflächen vorgesehen, die über der 
Empfehlung des Bundesamtes für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit liegen und ausreichen.  

Zur Vermeidung von Konflikten empfehlen 
wir einen Abstand von 20 m zur Gebiets-
grenze. Dieser empfohlene Abstand kann 
beispielsweise durch eine mindestens 3 m 
hohe mehrzellige und dichte Hecke oder 
einen Erdwall verringert werden. 

 

Dem wird in Teilen entsprochen. 

Es werden ausreichende Abstände zu den im Süden 
und Osten an das Plangebiet grenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen eingehalten bzw. ein entspre-
chender Schutz gegenüber der Spritzmittelabdrift 
angelegt.  
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A.9 Landratsamt Emmendingen – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
(Schreiben vom 31.01.2022) 

A.9.1 Zum o. g. Vorhaben der Gemeinde Weis-
weil weist der Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft des Landkreises Emmendingen auf 
die Belange der Müllabfuhr sowie auf die 
Belange der Abfallwirtschaft hin: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Belange der Müllabfuhr  

A.9.2 „Berücksichtigung der Belange der Müll-
abfuhr bei der Planung der Erschließungs-
straßen im Rahmen der Aufstellung von 
Bebauungsplänen"; siehe Anhang. 

Die Belange der Müllabfuhr werden bei der Bebau-
ungs- und Erschließungsplanung berücksichtigt und 
zur Offenlage in die Planung eingestellt. 

Belange der Abfallwirtschaft  

A.9.3 Erdaushub 

Nach den Regelungen des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) gelten der 
Grundsatz der Abfallvermeidung sowie die 
Rangfolge der Verwertung von Abfällen 
vor deren Beseitigung. Für nicht verwend-
bare Aushubmassen sollen entspre-
chende Entsorgungsmöglichkeiten einge-
plant werden. 

Diese Vorgaben sind im Verfahren der 
Bauleitplanung entsprechend zu berück-
sichtigen. Verwertungsmöglichkeiten be-
stehen insbesondere im Landschaftsbau, 
in Auffüllmaßnahmen oder beim Einbau in 
technische Bauwerke. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.9.4 Weitere Bedenken oder Anregungen be-
stehen keine. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10 Landratsamt Emmendingen – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
(Schreiben vom 17.11.2020) 

Berücksichtigung der Belange der 
Müllabfuhr bei der Planung der Er-
schließungsanlagen im Rahmen der 
Aufstellung von Bebauungsplänen 

 

A.10.1 Anlass  

A.10.1.1 Bei der Planung und Dimensionierung der 
Erschließungsstraßen für Neubaugebiete 
ist festzustellen, dass die Belange und An-
forderungen der Müllabfuhr und anderer 
Versorgungsfahrzeuge nicht hinreichend 
beachtet werden. Die Abfuhrunternehmen 
beschweren sich über unzulängliche Ver-
kehrsverhältnisse. 

Gründe sind der Trend zu 

▪ schmaleren Straßenquerschnitten, 
Verzicht auf Schrammbord, Gehweg 

Auf den Abwägungsvorschlag Ziffer A.9.2 wird ver-
wiesen. 
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und Parkplätze im öffentlichen Stra-
ßenraum, 

▪ Stichstraßen und Sackgassen ohne 
Wendemöglichkeit, 

▪ Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
und Einbau von Hindernissen. 

Diese Entwicklungen geben Anlass auf die 
Erfordernisse der Müllabfuhr hinzuweisen. 

A.10.2 Bauliche und sicherheitstechnische 
Anforderungen der Müllabfuhr 

 

A.10.2.1 Nach der DGUV Vorschrift 70 Fahrzeuge, 
der DGUV Vorschrift 43 „Müllbeseitigung" 
und den sicherheitstechnischen Bedin-
gungen der Berufsgenossenschaft (ge-
setzliche Unfallversicherung) müssen 
Straßen, die von Müllfahrzeugen befahren 
werden (sollen), bestimmte Anforderun-
gen erfüllen: 

Auf den Abwägungsvorschlag Ziffer A.9.2 wird ver-
wiesen. 

A.10.2.2 Einige ausgewählte allgemeine Bedingun-
gen 

▪ die Straße muss ausreichend tragfä-
hig sein (das zulässige Gesamtge-
wicht von Abfallsammelfahrzeugen 
beträgt max. 32 t). 

▪ die Fahrbahnbreiten von Anliegerstra-
ßen und -wegen sind nach den Richt-
linien für die Anlage von Stadtstraßen 
(RASt 06) der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen zu 
dimensionieren. 

▪ die Straße muss so angelegt sein, 
dass auf geneigtem Gelände ausrei-
chende Sicherheit gegen Umstürzen 
und Rutschen gegeben ist. Der be-
fahrbare Teil der Straße muss so breit 
sein, dass der Fahrer eines Müllfahr-
zeuges einen ausreichenden Sicher-
heitsabstand von Böschungsrändern 
einhalten kann. 

▪ Kurven sowie Ab- und Einbiegeberei-
che müssen unter Berücksichtigung 
der Schleppkurven der eingesetzten 
Müllfahrzeuge gestaltet werden. 

▪ in das Fahrzeugprofil (Regelmaß: 4 m 
Höhe, 2,5 m Breite) dürfen auch in 
Durchfahrten, Kurven usw. keine Ge-
genstände, z.B. Dächer, Straßenlater-
nen, starke Baumäste hineinragen. 

▪ Schwellen und Durchfahrtsschleusen 
müssen problemlos von Abfallsam-
melfahrzeugen befahren werden kön-
nen. 

Auf den Abwägungsvorschlag Ziffer A.9.2 wird ver-
wiesen. 
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A.10.3 Besondere Bedingungen für Stichstra-
ßen und Wege 

 

A.10.3.1 Nach den geltenden Arbeitsschutzvor-
schriften (§ 16 Unfallverhütungsvorschrift 
„Müllbeseitigung") darf Müll nur abgeholt 
werden, wenn die Zufahrt zu Müllbehälter-
standplätzen so angelegt ist, dass ein 
Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Auf 
Sackstraßen, die nach dem 1.10.1979 ge-
plant und gebaut werden, darf mit Abfall-
sammelfahrzeugen nicht mehr rückwärts-
gefahren werden. Ausgenommen ist ein 
kurzes Zurücksetzen zum Zwecke des 
Rangierens. 

In Stichstraßen und -wegen, die von Müll-
fahrzeugen befahren werden, muss am 
Ende eine geeignete Wendeanlage vor-
handen sein. Wendeanlagen können als 
Wendehammer, Wendekreis oder Wende-
schleife ausgeführt werden. Die Wende-
anlagen sind so zu dimensionieren, dass 
möglichst nur ein- oder zweimal zurückge-
stoßen werden muss. 

Auf die „Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen (RASt 06)", herausgegeben 
von der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen (FGSV, Köln), 
wird hingewiesen. 

Für alle Straßen mit Wendemöglichkeit gilt 
grundsätzlich, dass diese Straßen nur vor-
wärts befahren werden dürfen und an ih-
rem Ende gewendet werden muss. Wenn 
am Ende keine geeignete Wendeanlage 
vorhanden ist, darf ein Abfallsammelfahr-
zeug aus sicherheitstechnischen Gründen 
die Stichstraße oder den Stichweg nicht 
befahren. Die Anwohner von Stichstraßen 
und -wegen ohne Wendemöglichkeit müs-
sen dann das Müllgefäß sowie alle ande-
ren Abfälle an der nächsten anfahrbaren 
Straße zur Abfuhr bereitstellen. Nur bei re-
lativ kurzen Stichstraßen wird man es den 
Anwohnern zumuten können, ihre Abfälle 
zu Behälterstandplätzen zu bringen, die 
an der Straßeneinmündung liegen. In allen 
anderen Fällen wird erwartet, dass Stich-
straßen von Müllfahrzeugen befahren 
werden, weshalb am Ende dieser Straßen 
Wendeanlagen vorzusehen sind. 

Auf den Abwägungsvorschlag Ziffer A.9.2 wird ver-
wiesen. 

A.10.4 Folgerungen  

A.10.4.1 Die Gemeinden werden ausdrücklich auf 
die zu beachtenden Belange der 

Auf den Abwägungsvorschlag Ziffer A.9.2 wird ver-
wiesen. 
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Müllabfuhr hingewiesen. Falls in den Be-
bauungsplänen Stichstraßen ohne Wen-
demöglichkeit oder ohne Durchfahrmög-
lichkeit (z. B. mit Steckpfosten, Senkpfos-
ten) geplant werden, sind die Konsequen-
zen hinsichtlich der Belange der Müllab-
fuhr abzuwägen und zu begründen. In sol-
chen Fällen sollte in der Begründung zum 
Bebauungsplan dargelegt werden, dass 
die Müllgefäße an eine geeignete anfahr-
bare Stelle gebracht werden müssen und 
dass die Anwohner diese Erschwernisse 
in Kauf zu nehmen haben. 

A.10.4.2 Bebauungspläne, die die baulichen und si-
cherheitstechnischen Anforderungen der 
Müllabfuhr nicht erfüllen, müssten ggf. we-
gen dem Verstoß gegen Vorschriften der 
städtebaulichen Planung (Gebote der Be-
rücksichtigung der Belange des Güterver-
kehrs § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB), der Ver-
sorgung (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 e BauGB) sowie 
der Sicherheit der Arbeitsbevölkerung 
(Müllwerker) (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB), be-
anstandet werden. 

Auf den Abwägungsvorschlag Ziffer A.9.2 wird ver-
wiesen. 

A.11 Landratsamt Emmendingen – Untere Denkmalschutzbehörde 
(Schreiben vom 19.01.2022) 

A.11.1 Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbe-
hörde bestehen gegen die vorliegende 
Planung keine Bedenken. Die Belange 
des Denkmalschutzes sind berücksichtigt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12 Landratsamt Emmendingen – Bauleitplanung 
(Schreiben vom 19.01.2022) 

Planunterlagen, Allgemeines  

A.12.1 Gegen die vorliegende Planung bestehen 
aus bauleitplanerischer Sicht keine Be-
denken. Die Festsetzung als Mischgebiet 
ist nachvollziehbar und städtebaulich aus-
gewogen.  

Besonders begrüßen wir, dass die Wohn-
bebauung unter Festsetzung eines erheb-
lichen Anteils an Mehrfamilienwohn-häu-
sern erfolgen soll. Aus diesem Grund wer-
den unsererseits die Varianten B oder C 
favorisiert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Entwicklung aus dem Flächennut-
zungsplan (FNP) 

 

A.12.2 Es ist vorgesehen, den Flächennutzungs-
plan im Parallelverfahren zu ändern. 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Weiteres Verfahren  

A.12.3 Bei der nächsten Verfahrensstufe der öf-
fentlichen Auslegung des Bauleitplanent-
wurfes sind außer den üblichen Unterla-
gen, die zum Änderungsentwurf eines 
Bauleitplanes gehören, einschließlich des 
Umweltberichtes, auch die nach Ihrer Ein-
schätzung wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnah-
men und Gutachten mit auszulegen. Dazu 
gehört ferner die Angabe, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind (siehe § 3 Abs. 2 BauGB). Hierauf 
ist in der öffentlichen Bekanntmachung 
der Auslage hinzuweisen. 

Wir verwiesen hierzu auf ein Urteil des 
Verwaltungsgerichtshofes Mannheim vom 
12.06.12, AZ: 8 S 1337/10 (sowie auf die 
Bestätigung dieses Urteil durch das Bun-
desverwaltungsgericht vom 18.07.2013 
(AZ: 4 CN 3.12)), wonach es ..."ausrei-
chend, aber auch erforderlich ist, die vor-
handenen Unterlagen der umweltbezoge-
nen Informationen nach Themenblöcken 
zusammenzufassen und diese in einer 
schlagwortartigen Kurzcharakterisierung 
zu bezeichnen. 

Diesen Anforderungen ist nicht genügt, 
wenn in dem Bekanntmachungstext ledig-
lich auf ein artenschutzrechtliches Gutach-
ten sowie auf den Umweltbericht hinge-
wiesen wird, die in letzterem enthaltenen 
umweltbezogenen Informationen aber 
nicht mit einer themenbezogenen Kurz-
charakterisierung bezeichnet werden".... 

Wie eine solche Zusammenfassung im 
Einzelnen auszusehen hat, hängt wesent-
lich von den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls ab. Entscheidend ist stets, ob 
die bekannt gemachten Umweltinformatio-
nen ihrer gesetzlich gewollten Anstoßfunk-
tion gerecht werden. Das kann im Einzel-
fall bereits bei einer schlagwortartigen Be-
zeichnung behandelter Umweltthemen der 
Fall sein. Abstrakte Bezeichnungen rei-
chen aber dann nicht aus, wenn sich da-
runter mehrere konkrete Umweltbelange 
subsumieren lassen. In diesem Fall bedarf 
es einer stichwortartigen Beschreibung 
der betroffenen Belange und unter Um-
ständen sogar eine Kennzeichnung der 
Art ihrer Betroffenheit. Die in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB enthaltene Liste von Umwelt-
belangen kann hierbei grundsätzlich nicht 

Dem wird entsprochen. 

Auf die Auslegung der umweltbezogenen Stellung-
nahmen sowie die Angabe der umweltbezogenen 
Informationen in der öffentlichen Bekanntmachung 
zur Offenlage wird geachtet werden. 
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mehr als eine Gliederungshilfe sein, weil 
die bekanntzumachenden Umweltinforma-
tionen stets nur den konkret vorliegenden 
Stellungnahmen und Unterlagen entnom-
men werden können. 

A.12.3.1 Im Rahmen der nächsten Beteiligungs-
stufe bitten wir um die Übersendung der 
Ergebnisse der Behandlung der im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung einge-
gangenen Stellungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange. Dies kann auch in 
elektronischer Form erfolgen. 

Die Zusendung der Ergebnisse der Behandlung der 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegan-
genen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Be-
lange wird zugesichert. 

A.13 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 91 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 02.02.2022) 

Geotechnik  

A.13.1 Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren des LGRB als Träger 
öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten 
oder geotechnischer Bericht vorliegt, lie-
gen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros. 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, wird andernfalls die Über-
nahme der folgenden geotechnischen Hin-
weise in den Bebauungsplan empfohlen: 

Auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten bildet im Plangebiet Sand-
löss mit unbekannter Mächtigkeit den 
oberflächennahen Baugrund. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener 
Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungsho-
rizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es werden entsprechende Hinweise in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

Boden  

A.13.2 Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Mineralische Rohstoffe  

A.13.3 Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoff-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Grundwasser  

A.13.4 Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren des LGRB als Träger 
öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein hydrogeologisches Über-
sichtsgutachten, Detailgutachten oder 
hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen 
die darin getroffenen Aussagen im Verant-
wortungsbereich des gutachtenden Büros. 

Aktuell findet im Plangebiet durch das 
LGRB keine Bearbeitung zu hydrogeologi-
schen Themen statt. 

Weitere, sowie die o.a. Ausführungen er-
gänzende Hinweise und Anregungen sind 
aus hydrogeologischer Sicht nicht vorzu-
bringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Bergbau  

A.13.5 Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder Althohlräumen betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Geotopschutz  

A.13.6 Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Allgemeine Hinweise  

A.13.7 Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht über 
die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster, welches im Internet unter 
der Adresse http://lgrb-bw.de/geotour-
ismus/geotope (Anwendung LGRB-Map-
server Geotop-Kataster) abgerufen wer-
den kann. 

 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

http://www.lgrb-bw.de/
http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
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A.14 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 47.1 Straßenbau Nord 
(Schreiben vom 10.02.2022) 

A.14.1 Die Abteilung 4 (ausgenommen Ref. 46) – 
Straßenwesen und Verkehr – des Regie-
rungspräsidiums Freiburg als Straßenbau-
behörde für Bundes- und Landesstraßen 
nimmt zum o. g. Bebauungsplan nur Stel-
lung im Hinblick auf Planungs- und Aus-
bauabsichten sowie zu Belangen der Stra-
ßenbaugestaltung im Zuge dieser Ver-
kehrswege. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14.2 Die L104 grenzt westlich an das Bebau-
ungsplangebiet an und soll direkt an die 
Landesstraße angebunden werden, un-
sere Belange sind von dem Vorgang daher 
berührt.  

Wir weisen darauf hin, dass gemäß 
§ 22 StrG Hochbauten jeder Art in einer 
Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 
nicht errichtet werden dürfen. Es gab im 
Vorlauf jedoch schon Gespräche mit dem 
RPF, in dem sich darauf geeinigt wurde, 
dass man den Abstand entsprechend des 
gegenüberliegenden Gebäudes verrin-
gern kann. Laut Plan sind das 9,4 m und 
entspricht augenscheinlich dem Abstand 
des gegenüberliegenden Gebäudes.  

Die Ausnahme wird demnach erteilt. 

Dies wird dankend zur Kenntnis genommen. 

Es wird jedoch klarstellend drauf hingewiesen, dass 
in den Besprechungen eine Reduzierung des Frei-
halteabstandes auf 8,5 m diskutiert und dem zuge-
stimmt wurde.  

A.14.3 Die Erschließung des Plangebiets soll 
über eine neue Einmündung von der L104 
erfolgen. Im Vorfeld erfolgten Abstim-
mungsgespräche bei denen eine Ver-
kehrsuntersuchung zugesagt wurde. Es 
muss anhand der Verkehrszahlen auf der 
Landesstraße sowie der prognostizierten 
Abbiegeströme von der Landesstraße ge-
prüft werden, ob die Anlage einer Linksab-
biegespur notwendig ist. Die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrsflusses auf 
der Landesstraße sind zu gewährleisten.  

Die Planung einer Linksabbiegespur ist 
mit dem Regierungspräsidium Freiburg – 
Referat 47.1 – rechtzeitig abzustimmen. 
Ein entsprechender RE-Entwurf mit Erläu-
terungsbericht ist zur fachtechnischen 
Prüfung und Genehmigung vorzulegen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Vom Büro Fichtner WT, Freiburg, wurde ein Ver-
kehrsgutachten für das vorliegende Plangebiet er-
stellt, in dem auch die Linksabbiegerspur untersucht 
wurde. Das Gutachten wird den Bebauungsplanun-
terlagen zur Offenlage voll umfänglich beigefügt und 
die Inhalte und Ergebnisse in die Planung einge-
stellt. 

A.14.4 Des Weiteren bestehen gegen den Ent-
wurf des Bebauungsplans „Kreuzacker" 
i.d.F. vom 22.09.2021 von unserer Seite 
keine Bedenken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.15 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
(Schreiben vom 07.01.2022) 

A.15.1 Wie in der Begründung erörtert, ist für die 
vorgelegte Planung eine Flächennut-
zungsplanänderung erforderlich. Der Bau-
flächenbedarf ist folglich auf FNP-Ebene 
nachzuweisen; dementsprechend äußern 
wir uns hierzu im Verfahren zur FNP-Än-
derung. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.15.2 Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, 
dass die Verortung der Gemeinde Weis-
weil auf der Strukturkarte (S. 5 der Be-
gründung) nicht richtig dargestellt ist. Dies 
bitten wir zu korrigieren. 

Dem wird entsprochen. 

Die Verortung wird in der Strukturkarte korrigiert. 

A.16 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 16 Kampfmittelbeseitigungsdienst BW 
(Schreiben vom 11.01.2022) 

A.16.1 Damit wir für Sie tätig werden können, bit-
ten wir Sie, den beigefügten Antrag auszu-
füllen, zu unterschreiben und mit Lageplä-
nen an uns zurückzusenden. 

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhand-
lungen und Bombardierungen, die wäh-
rend des 2. Weltkrieges stattfanden, ist es 
ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau(Pla-
nungs-)verfahren eine Gefahrenver-
dachtserforschung in Form einer Auswer-
tung von Luftbildern der Alliierten durchzu-
führen. 

Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen 
sind daher als potentielle Kampfmittelver-
dachtsflächen einzustufen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Im April 2022 wurde eine Luftbildauswertung durch 
das Büro Uxo Pro, Berlin, durchgeführt. 

Die Untersuchung der Luftbildaufnahmen hat erge-
ben, dass ein Verdacht der Kontamination mit 
Kampfmitteln für einen Teil des Plangebietes be-
gründet ist. Das Plangebiet und dessen Nahbereich 
sind teilweise möglicherweise mit Kampfmitteln be-
lastet. Es sind kampfmittelrelevante Strukturen in-
nerhalb des kritischen 50 Meter-Radius um die 
Grenzen des Plangebietes und/oder innerhalb des-
selben zu beobachten. Das Plangebiet ist teilweise 
als kontaminationsverdächtige Fläche (KVF) zu be-
zeichnen. 

Es werden ein entsprechender Hinweis sowie die 
dazugehörigen Karten in Ziffer 4 der Bebauungsvor-
schriften aufgenommen. 

A.16.2 Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmit-
telbeseitigungsdienst Baden-Württemberg 
allerdings Luftbildauswertungen für Dritte, 
zur Beurteilung möglicher Kampfmittelbe-
lastungen von Grundstücken auf vertragli-
cher Basis nur noch kostenpflichtig durch-
führen. 

Diese Auswertung kann bei uns mittels ei-
nes Vordrucks beantragt werden. Die da-
für benötigten Formulare können auch un-
ter www.rp-stuttgart.de (→Service→For-
mulare und Merkblätter) gefunden wer-
den. 

Bitte beachten Sie hierzu auch den An-
hang. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Auf Ziffer A.16.1.wird verwiesen. 

http://www.rp-stuttgart.de/
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Die momentane Bearbeitungszeit hierfür 
beträgt zurzeit mind. 20 Wochen ab Auf-
tragseingang. 

Eine Abweichung von der angegebenen 
Bearbeitungszeit ist nur in dringenden Fäl-
len (Gefahr in Verzug) möglich. Bitte se-
hen Sie von Nachfragen diesbezüglich ab. 

Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf 
hin, dass sich aufgrund der VwV-Kampf-
mittelbeseitigungsdienst des Innenminis-
teriums Baden-Württemberg vom 
31.08.2013 (GABI. S. 342) die Aufgaben 
des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Ba-
den-Württemberg auf die Entschärfung, 
den Transport und die Vernichtung von 
Kampfmitteln beschränken. 

Die Beratung von Grundstückseigentü-
mern sowie die Suche nach und die Ber-
gung von Kampfmitteln kann vom Kampf-
mittelbeseitigungsdienst nur im Rahmen 
seiner Kapazität gegen vollständige Kos-
tenerstattung übernommen werden. So-
weit der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
nicht tätig werden kann, sind für diese Auf-
gaben gewerbliche Unternehmen zu be-
auftragen. 

A.17 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 31.01.2022) 

A.17.1 Der Bebauungsplan umfasst einen Gel-
tungsbereich von ca. 1,6 ha, entwickelt 
sich nicht aus dem Flächennutzungsplan 
und soll im Wesentlichen die baupla-
nungsrechtliche Grundlage für einen nicht 
großflächigen Lebensmittelmarkt sowie 
Wohnbebauung ermöglichen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Lebensmittelmarkt  

A.17.2 Da die für die Ortsentwicklung wichtige 
Nahversorgung bauplanungsrechtlich 
langfristig gesichert werden soll, sollte der 
Lebensmittelmarkt explizit über ein SO Le-
bensmittelmarkt festgesetzt werden. 

Dem wird gefolgt. 

Für den Bereich des Nahversorgers wird ein Son-
dergebiet (SO) „kleinflächiger Lebensmittelmarkt“ 
mit den entsprechenden Nutzungen festgesetzt. 

Weitere Anregungen  

A.17.3 Es sollte geprüft werden, ob über dem 
Marktgebäude Wohnungen angeordnet 
werden könnten. Es würde sich anbieten, 
dass diese Wohnungen von der dem 
Markt abgewandten Wohngebietsseite er-
schlossen werden. 

Dem wird nicht gefolgt. 

Die Ausweisung von Wohnungen wurde geprüft, 
aber nicht umgesetzt. Zum einen hat der interes-
sierte Marktbetreiber keinen Bedarf an Wohnungen 
oberhalb des Marktes. Zum anderen steht dies der 
im parallellaufenden FNP-Änderungsverfahren auf-
geworfenen Frage nach dem nachzuweisenden 
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Wohnraumflächenbedarf im Zusammenhang mit 
den Plangebiet „Köpflewald“ entgegen. 

Ergänzend wird auf die untenstehende Ziffer A.17.7 
verwiesen. 

A.17.4 Aus Lärmschutzgründen sollte die Anliefe-
rung des Lebensmittelmarkts von der 
Parkplatzseite und nicht von der Wohnge-
bietsseite aus erfolgen. 

Dem wird entsprochen. 

Die Anlieferung erfolgt von der Parkplatzseite und 
wird eingehaust. 

A.17.5 Der Markt sollte nicht nur für Autofahrer at-
traktiv sein, sondern auch besonders für 
Fußgänger und Radfahrer. Folglich sollte 
der Eingang des Marktes dort liegen, von 
wo die Fußgänger kommen, also Richtung 
Forchheimer Straße. Eine attraktive Zuwe-
gung für Fußgänger sollten explizit pla-
nungsrechtlich gesichert werden. 

Dem wird entsprochen. 

Auf eine attraktive und verkehrssichere Zuwegung 
für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfah-
rerinnen und Radfahrer wird in der Erschließungs- 
und auch Bebauungsplanung geachtet. 

A.17.6 Der Lebensmittelmarkt sollte überdachte 
witterungsgeschützte Radabstellplätze, 
auch für Räder mit Fahrradhänger, im Ein-
gangsbereich des Marktes anbieten. 

Dem wird entsprochen. 

Es werden überdachte Radabstellplätze hergestellt. 

Wohnnutzung  

A.17.7 Da sich der Bebauungsplan nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt, ist für 
eine rechtssichere Abwägung der regio-
nalplanerische Wohnbauflächenbedarf zu 
begründen. 

Die im Regionalplan festgelegten Ziele 
und Grundsätze sind entsprechend § 1 
Abs. 4 BauGB und § 4 Abs. 1 Nr. 1 ROG 
zu beachten bzw. zu berücksichtigen. 

Dem wird nicht entsprochen. 

Entgegen der Darstellung zur frühzeitigen Beteili-
gung wird die Fläche für den Lebensmittelmarkt nun-
mehr als Sondergebiet (SO) „kleinflächiger Lebens-
mittelmarkt“ dargestellt. Es wird festgesetzt, dass in-
nerhalb dieser Fläche nur ein kleinflächiger Lebens-
mittelmarkt und die damit verbundenen Nutzungen 
(Anlieferung, Stellplätze etc.) zulässig sind. Diese 
Fläche muss auf Grund der fehlenden wohnlichen 
Nutzung nicht auf den Wohnraumbedarf angerech-
net werden. Zudem soll eine kleinflächige Erweite-
rung der bisher im FNP dargestellten bestehenden 
und geplanten Mischbaufläche (M) in Richtung Sü-
den erfolgen und am südlichen Gebietsrand eine 
Grünfläche dargestellt werden. Auf Grund der durch 
den geplanten Nahversorger beanspruchten Fläche 
und der damit verbundenen teilweisen Inanspruch-
nahme der bisher für ortsansässige Betriebe und 
Wohnraumsuchende vorgesehenen geplanten 
Mischbaufläche (M) bzw. Mischgebiet (MI) im BPL, 
soll über diese kleinflächige Erweiterung in Richtung 
Süden die Inanspruchnahme kompensiert werden. 
Für diese Mischbaufläche (M) von ca. 0,66 ha muss 
aus Sicht der plangebenden Gemeinden kein Flä-
chenbedarfsnachweis geführt werden, da 0,45 ha 
bereits im FNP als geplante und 0,17 ha als beste-
hende Mischbaufläche (M) – mithin 0,62 ha – aus-
gewiesen sind und die geringe Differenz von 0,04 ha 
zur ursprünglichen Darstellung als aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt angesehen werden 
kann, da dieser nicht parzellenscharf ist. 
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A.17.8 Die Gemeinde Weisweil ist nach Plansatz 
2.4.1.1 Abs. 1 (Z) Regionalplan als Ge-
meinde mit Eigenentwicklung für die Funk-
tion Wohnen festgelegt. 

Zur Bestimmung des Wohnbauflächenbe-
darfs ist nach Plansatz 2.4.1.1 Abs. 2 (G) 
ein Zuwachsfaktor von 0,25 % als Orien-
tierungswert zugrunde zu legen. 

Bei der Bedarfsermittlung sind auch die 
noch nicht bebauten Baulücken bzw. 
Grundstücke, für die Baurecht besteht, an-
gemessen zu berücksichtigen. 

Die Bedarfsermittlung nach den o. g. Kri-
terien ist in der Begründung zum Bebau-
ungsplan nicht dargelegt. 

Im vorliegenden Fall würde sich eine kon-
krete Flächenbilanzierung der rechtswirk-
samen Nutzungsdarstellungen und der 
geplanten Nutzungsdarstellungen in Hin-
sicht auf die Wohnbauflächen anbieten. 

Für eine Abstimmung betreffend des 
Wohnbauflächenbedarfs stehen wir gerne 
zur Verfügung. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Ein Wohnbauflächenbedarfsnachweis wird begrün-
det nicht geführt. 

Auf den Abwägungsvorschlag in Ziffer A.17.7 wird 
verwiesen. 

A.17.9 Da in der Gemeinde Weisweil eine große 
Nachfrage nach Wohnbauland besteht, 
sollte mit den zur Verfügung stehenden 
Flächen behutsam und nachhaltig umge-
gangen werden. 

Wir begrüßen, dass die Planung mit den 
Varianten B und C flächensparende 
Wohnformen (vier mehrgeschossige Ge-
bäude) vorsieht. 

Hier könnten auch kleinere Wohneinheiten 
angeboten werden, um auch junge Leute 
und Senioren im Ort halten zu können Das 
klassische Einfamilienhaus kann diesem 
Bedarf nicht gerecht werden. 

Wir regen an, dass die vorgesehenen 
Mehrfamilienhäuser bauplanungsrechtlich 
so gesichert werden, dass sie nicht durch 
Einfamilienhäuser ersetzt werden können 
(z. B. Vollgeschosse zwingend, neben 
maximaler Traufhöhe auch Mindesthöhe). 

Darüber hinaus sollte der ruhende Verkehr 
für die Mehrfamilienhaus in Tiefgaragen 
angeordnet werden. 

Die beiden am östlichen Rand liegenden 
Einfamilienhäuser sollten die Möglichkeit 
für zumindest 3 Wohneinheiten haben, da-
mit kleinere Einliegerwohnungen im UG 

Dem wird in Teilen entsprochen. 

Der städtebauliche Entwurf wurde nochmals überar-
beitet und auf die Wünsche der Grundstückseinwer-
fenden eingegangen, sodass hier eine Vermittlung 
zwischen diesen Wünschen, notwendiger Dichte 
und dörflichem/ländlichem Erscheinungsbild am 
Ortsrand einer ländlichen Gemeinde stattgefunden 
hat. 

Für die Bebauung im MI1 werden zwingend zwei 
Vollgeschosse (II) und ein zusätzliches zurückge-
setztes Attikageschoss festgesetzt, sodass die Aus-
nutzung hierüber bauplanungsrechtlich gesichert ist. 
Eine Deckelung der Wohneinheiten erfolgt hier 
nicht. 

Für die kleinteiligere Bebauung in MI2 wurden eben-
falls zwingend zwei Vollgeschosse (II) mit der Mög-
lichkeit zum Ausbau des Dachgeschosses als drittes 
(Nicht-)Vollgeschoss im geneigten Satteldach fest-
gesetzt. Hier werden die Wohneinheiten entspre-
chend der Gebäudetypologie im Sinne des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden unterschiedlich 
festgesetzt. 

Von der Festsetzung von Mindesthöhen (Traufe 
und/oder Gebäude) wird abgesehen, da hier noch 
ein gewisser Spielraum für die Bauherren verbleiben 
soll. 
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und DG – zumindest als Angebot – mög-
lich sind. 

Sonstiges  

A.17.10 Wir bitten um Beteiligung im Flächennut-
zungsplanverfahren, das nach Ziffer 2.2 
der Begründung im Parallelverfahren er-
folgen soll. 

Die Beteiligung am Flächennutzungsplanände-
rungsverfahren wird zugesichert. 

A.17.11 Auf der Strukturkarte unter Ziffer 2.1 ist 
Weisweil falsch verortet. 

Die Verortung innerhalb der Strukturkarte wird korri-
giert. 

A.17.12 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine weiteren Hinweise, Anregungen und 
Einwendungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.18 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 03.02.2022) 

Im rund 1,6 ha großen Plangebiet am süd-
östlichen Rand von Weisweil sollen ein 
nicht großflächiger Lebensmittelmarkt 
(Vollsortimenter, max. 800 m² Verkaufsflä-
che) mit Cafe-/ Bäckereibereich sowie ver-
dichtete Wohnbebauung planungsrecht-
lich ermöglicht werden. Dies wird begrüßt. 
Besonders wenn der angesprochene „re-
gionale Anbieter" hierzu tatsächlich ge-
wonnen werden könnte, könnte u. E. so 
eine qualifizierte und qualitativ hochwer-
tige Nah- und Grundversorgung für die 
Gemeinde Weisweil mit längerfristiger 
Perspektive zum Tragen kommen.  

Der Standort liegt zwar nicht im Ortszent-
rum selbst, durch die kompakte Siedlungs-
form von Weisweil wäre er aber zumindest 
per Fahrrad ohne Weiteres aus dem ge-
samten Ort erreichbar. Auch kann er u. E. 
als städtebaulich integriert bewertet wer-
den. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.18.1 Besonders begrüßt würde, wenn analog 
zur vorgesehenen Wohnbebauung das 
künftige Marktgebäude – flächenspa-
rend – ebenfalls mehrgeschossig ausge-
führt würde, so dass sich in den Oberge-
schossen weniger störende gewerbliche 
Nutzungen wie bspw. Dienstleister oder 
Büronutzungen ansiedeln könnten. 

Dem wird nicht gefolgt. 

Die Ausweisung von Wohnungen in den Oberge-
schossen des Marktgebäudes wurde geprüft, jedoch 
nicht umgesetzt. Zum einen hat der interessierte 
Marktbetreiber keinen Bedarf an Wohnungen ober-
halb des Marktes. Zum anderen steht dies der im 
parallellaufenden FNP-Änderungsverfahren aufge-
worfenen Frage nach dem nachzuweisenden Wohn-
raumflächenbedarf im Zusammenhang mit den 
Plangebiet „Köpflewald“ entgegen. 

A.18.2 Auch von IHK-Seite aus wird angeregt, für 
das Teilareal des nicht-großflächigen Ein-
zelhandelsbetriebs (plus weiteres Ge-
werbe), ein Sondergebiet auszuweisen 
und für das EG explizit einen nicht 

Dem wird gefolgt. 

Für den Bereich des Nahversorgers wird ein Son-
dergebiet (SO) „kleinflächiger Lebensmittelmarkt“ 
mit den entsprechenden Nutzungen festgesetzt 
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großflächigen Lebensmittelvollsortimenter 
mit Bäckerei und Café festzusetzen. 

A.18.3 Hinsichtlich der geplanten Wohnbebauung 
werden die beiden Varianten B und C be-
fürwortet. Es wird angeregt, die Ausfüh-
rung der Gebäude als Mehrfamilienhäuser 
so weit wie möglich planungsrechtlich zu 
sichern (bspw. mit den Instrumenten nach 
§ 16 Abs. 4 BauNVO).  

Für die vorgesehenen beiden kleineren 
Einzelhäuser am östlichen Plangebiets-
rand wird angeregt, planungsrechtlich 
ebenfalls eine bauliche Mindestdichte vor-
zugeben und 3 Wohneinheiten zuzulas-
sen. 

Dem wird entsprochen. 

Der städtebauliche Entwurf wurde nochmals überar-
beitet und auf die Wünsche der Grundstückseinwer-
fenden eingegangen, sodass hier eine Vermittlung 
zwischen diesen Wünschen, notwendiger Dichte 
und dörflichem/ländlichem Erscheinungsbild am 
Ortsrand einer ländlichen Gemeinde stattgefunden 
hat. 

Für die Bebauung im MI1 werden zwingend zwei 
Vollgeschosse (II) und ein zusätzliches zurückge-
setztes Attikageschoss festgesetzt, sodass die Aus-
nutzung hierüber bauplanungsrechtlich gesichert ist. 
Eine Deckelung der Wohneinheiten erfolgt hier 
nicht. 

Für die kleinteiligere Bebauung in MI2 wurden eben-
falls zwingend zwei Vollgeschosse (II) mit der Mög-
lichkeit zum Ausbau des Dachgeschosses als drittes 
(Nicht-)Vollgeschoss im geneigten Satteldach fest-
gesetzt. Hier werden die Wohneinheiten entspre-
chend der Gebäudetypologie im Sinne des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden unterschiedlich 
festgesetzt. 

A.18.4 Weitere Anmerkungen und Anregungen 
werden der Offenlage des Planentwurfes 
vorbehalten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.19 Handelsverband Südbaden e. V. 
(Schreiben vom 03.02.2022) 

A.19.1 Der Gemeinde Weisweil geht es darum, 
weitere verdichtete Wohnbauflächen und 
einen Standort für einen kleinflächigen 
Nahversorgungsmarkt zu entwickeln.  

Es ist sicher nachzuvollziehen, dass die 
Nahversorgung durch einen eigenen 
Markt abgedeckt werden soll. Dieser Markt 
wird zwar nicht im zentralen Versorgung-
bereich geplant, die Wohnbebauung wird 
aber um den Standort ausgebaut.  

Die Verkaufsflächengrößenordnung mit 
bis zu 800 qm ist eine Dimension, die für 
die Gemeinde maßstäblich ist, da die sta-
tistische Vollversorgungsfläche bei 
ca. 900 qm liegt.  

Dieser Markt trifft aber auf Wettbewerbs-
beziehungen zu den Umlandgemeinden, 
die sich gefestigt haben bzw. auch in den 
letzten Jahren weiterentwickelt wurden. 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Wettbewerbsbeziehungen zu den Umlandge-
meinden wurden bereits ausführlich im Einzelhan-
delskonzept für den GVV Kenzingen-Herbolzheim 
aus dem Jahr 2013, erstellt durch das Büro Dr. A-
cocella, dargestellt und die Notwendigkeit zur Ver-
besserung der Nahversorgung der Weisweiler Be-
völkerung herausgearbeitet. 



Gemeinde Weisweil – Gemarkung Weisweil Stand: 26.07.2023 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
„Kreuzacker“   

Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung Seite 31 von 36 

Die umweltbezogenen Stellungnahmen sind grün hinterlegt. 

 

23-07-26 Abwägung BPL Kreuzacker FB_mit Kennzeichnung umweltbezogene Stellungnahmen (24-02-21).docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.20 bnNETZE GmbH 
(Schreiben vom 17.01.2022) 

Bedenken und Anregungen aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, 
gegliedert nach Sachkomplexen, je-
weils mit Begründung und Rechts-
grundlage: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.20.1 Bei gegebener Wirtschaftlichkeit kann das 
Verfahrensgebiet durch Erweiterung des 
bestehenden Leitungsnetzes in der Hinter-
dorfstraße, Am Pfarrgarten und Am 
Kirschgarten mit Erdgas versorgt werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.20.2 Für die Versorgung des Plangebietes mit 
elektrischer Energie werden umfangreiche 
Netzbaumaßnahmen und die Errichtung 
einer Trafostation erforderlich.  

Aus wirtschaftlichen und erschließungs-
technischen Gründen ist eine freistehende 
Anlage vorgesehen, für die die bnNETZE 
GmbH das notwendige Grundstück 
(5 x 6 m) erwerben wird. Dieser Standort 
ist unmittelbar angrenzend an die öffentli-
che Verkehrsfläche vorzusehen (vgl. An-
lage 2). Die geplante Trafostation ist in Ab-
hängigkeit von der örtlichen Bebauung 
verschiebbar, jedoch ist sie in der Nähe 
des elektrischen Lastschwerpunktes an-
zuordnen.  

Wir bitten um nachrichtliche Übernahme 
der Versorgungsanlage durch Planzei-
chen gemäß § 2 PlanzV90 mit der Zweck-
bestimmung Elektrizität (Anlage zur 
PlanzV 90, Nr. 7) in den zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplanes. 

  

Dem wird in Teilen entsprochen. 

Der Standort der notwendigen Trafostation wurde 
zwischenzeitlich mit der bnNETZE abgestimmt. Eine 
zeichnerische Festsetzung erfolgt nicht, da der 
Standort außerhalb des Geltungsbereiches liegt. Es 
erfolgt eine öffentlich-rechtliche bzw. dingliche Si-
cherung der Trafostation. 
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A.20.3 Hausanschlüsse werden nach den techni-
schen Anschlussbedingungen der 
bnNETZE GmbH, den Bestimmungen der 
NAV, NDAV und den Maßgaben der ein-
schlägigen Regelwerke in der jeweils gül-
tigen Fassung ausgeführt. 

In Anlehnung an die DIN 18012 wird für 
Neubauvorhaben ein Anschlussübergabe-
raum benötigt. Der Hausanschlussraum 
ist an der zur Straße zugewandten Außen-
wand des Gebäudes einzurichten und hat 
ausreichend belüftbar zu sein. Anschluss-
leitungen sind geradlinig und auf kürzes-
tem Weg vom Abzweig der Versorgungs-
leitung bis in den Hausanschlussraum zu 
führen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.20.4 Wir weisen darauf hin, dass bei der Er-
schließungsplanung die gegenseitige Be-
einflussung und der notwendige Arbeits-
raum für den Bau und Betrieb der unterir-
dischen Leitungen und Anlagen zu be-
rücksichtigen sind. Die Aufteilung der Lei-
tungszonen soll in Anlehnung an die 
DIN 1998 erfolgen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.20.5 Für die rechtzeitige Ausbauentscheidung, 
Planung und Bauvorbereitung des Lei-
tungsnetzes, sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnah-
men der anderen Leitungsträger wird eine 
angemessene Vorlaufzeit benötigt. Daher 
ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf 
der Erschließungsmaßnahmen im Bebau-
ungsplangebiet der bnNETZE GmbH, Tul-
lastraße 61, 79108 Freiburg i. Br., so früh 
wie möglich, mindestens jedoch 4 Monate 
vor Erschließungsbeginn, schriftlich ange-
zeigt werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird ein entsprechender Hinweis in Ziffer 4 der 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.21 TransnetBW GmbH 
(Schreiben vom 21.01.2022) 

A.21.1 Wir haben Ihre Unterlagen dankend erhal-
ten und mit unserer Leitungsdokumenta-
tion abgeglichen. 

Im geplanten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Kreuzacker" in Weisweil be-
treibt und plant die TransnetBW GmbH 
keine Höchstspannungsfreileitung. 

Da sich die geplanten planexternen Flä-
chen für Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen 
in max. 2 km Entfernung zum Bebauungs-
plangebiet befinden sollen, sind auch die 
Schutzstreifenbereiche unserer Leitungs-
anlagen nicht betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Daher haben wir keine Bedenken und An-
merkungen vorzubringen. Eine weitere 
Beteiligung am Verfahren ist nicht erfor-
derlich. 

A.22 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 14.01.2022) 

A.22.1 Wir beziehen uns auf Ihre o. g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

▪ OGE (Open Grid Europe GmbH), Es-
sen 

▪ Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

▪ Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

▪ Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

▪ Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Es-
sen 

▪ Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

▪ Trans Europa Naturgas Pipeline 
GmbH (TENP), Essen 

▪ GasLINE Telekommunikationsnetzge-
sellschaft deutscher Gasversorgungs-
unternehmen mbH & Co. KG, Straelen 
(hier Solotrassen in Zuständigkeit der 
PLEdoc GmbH) 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.22.2 Hinsichtlich der Maßnahmen zum Aus-
gleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen 
entnehmen wir den Unterlagen, dass die 
Kompensationsmaßnahmen erst im weite-
ren Verfahren festgelegt werden bzw. 
keine Erwähnung finden. 

Wir weisen darauf hin, dass durch die 
Festsetzung planexterner Ausgleichsflä-
chen eine Betroffenheit von uns verwalte-
ter Versorgungseinrichtungen nicht auszu-
schließen ist. Wir bitten um Mitteilung der 
planexternen Flächen bzw. um weitere Be-
teiligung an diesem Verfahren. 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort 
dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer   
einer erneuten Abstimmung mit uns. 

A.23 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 27.12.2021) 

A.23.1 Durch die oben genannte und in den Un-
terlagen näher beschriebene Planung 
werden Belange der Bundeswehr nicht be-
rührt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 
Sach- und Rechtslage bestehen zu der 
Planung seitens der Bundeswehr als Trä-
ger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.24 Polizeipräsidium Freiburg – Sachbereich Verkehr 
(Schreiben vom 03.01.2022) 

A.24.1 Der o.g. Bebauungsplan wurde aus ver-
kehrspolizeilicher Sicht geprüft. Grund-
sätzlich ergeben sich keine Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.24.2 Die Zufahrtsmöglichkeit für Fußgänger 
und Radfahrer entsprechend der Vari-
ante A, von der K5124 kommend, sollte 
beibehalten werden. 

Dem wird entsprochen. 

Die Zufahrtsmöglichkeit für Fußgängerinnen und 
Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer 
werden beibehalten. Zudem wurde die sichere, fuß 
und radläufige Erreichbarkeit wurde nochmals ge-
prüft und die Wegebeziehungen und Zuwegungen 
optimiert. 

A.24.3 Die Anfahrt von Lkws zur Andienung des 
Lebensmittelmarktes sollte in ausreichen-
dem Abstand zum Wohngebiet durchge-
führt werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Andienung wurde mit Rücksicht auf die umlie-
genden Wohngebiete und das östlich angrenzende 
Mischgebiet geplant. 

A.24.4 Im Wohngebiet sollten genügend Park-
plätze, auch für Besucher und Versor-
gungsdienstleister, eingeplant werden. 

Dem wird entsprochen. 

Es werden entsprechende Parkflächen innerhalb 
und außerhalb der Privatgrundstücke vorgehalten. 

  



Gemeinde Weisweil – Gemarkung Weisweil Stand: 26.07.2023 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
„Kreuzacker“   

Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung Seite 35 von 36 

Die umweltbezogenen Stellungnahmen sind grün hinterlegt. 

 

23-07-26 Abwägung BPL Kreuzacker FB_mit Kennzeichnung umweltbezogene Stellungnahmen (24-02-21).docx 

B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENT-
LICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Emmendingen – Flurneuordnung 
(Schreiben vom 29.12.2021) 

B.2 Landratsamt Emmendingen – Forstliche Belange 
(Schreiben vom 19.01.2022) 

B.3 Landratsamt Emmendingen – Ordnungsamt – Friedhofswesen 
(Schreiben vom 29.12.2021) 

B.4 Landratsamt Emmendingen – Untere Baurechtsbehörde 
(Schreiben vom 13.01.2022) 

B.5 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 83 Waldpolitik und Körperschaftsdirektion 
(Schreiben vom 24.01.2022) – keine weitere Beteiligung 

B.6 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 54.1 – 54.4 
(Schreiben vom 04.01.2022) 

B.7 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 03.01.2022) – keine weitere Beteiligung 

B.8 Vodafone BW GmbH 
(Schreiben vom 29.12.2021) 

B.9 Amprion GmbH 
(Schreiben vom 12.01.2022) 

B.10 Gemeinde Wyhl am Kaiserstuhl 
(Schreiben vom 28.01.2022) – keine weitere Beteiligung 

B.11 Gemeinde Rheinhausen 
(Schreiben vom 09.02.2022) 

B.12 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 5 Umwelt 

B.13 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 8 Forstdirektion 

B.14 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 52 Gewässer und Boden 

B.15 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 

B.16 Handwerkskammer Freiburg 

B.17 Deutsche Telekom Technik GmbH 

B.18 ED Netze GmbH 

B.19 terranets bw GmbH 

B.20 PYUR Tele Columbus Betriebs GmbH 

B.21 Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht 

B.22 SWEG Südwestdeutsche Verkehrs AG 

B.23 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 

B.24 Landesnaturschutzverband BW 

B.25 BUND e.V. 

B.26 Stadt Herbolzheim 

B.27 Stadt Kenzingen 
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Die umweltbezogenen Stellungnahmen sind grün hinterlegt. 

 

23-07-26 Abwägung BPL Kreuzacker FB_mit Kennzeichnung umweltbezogene Stellungnahmen (24-02-21).docx 

B.28 Gemeinde Forchheim 

 

 

C PRIVATE STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFNTLICHKEIT 

 

Private Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 


